
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/12/19 2001/16/0035
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.2002

Index

E3R E02202000

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

35/02 Zollgesetz

Norm

31992R2913 ZK 1992 Art203;

31992R2913 ZK 1992 Art204 Abs1 lita;

BAO §198 Abs2;

BAO §288;

ZollRDG 1994 §85b Abs3;

ZollRDG 1994 §85c;

Beachte

* Fortgesetztes Verfahren im VwGH nach EuGH-Entscheidung: 2003/16/0490 E 25. März 2004

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2001/16/0034 E 19. Dezember 2002 RS 2

Stammrechtssatz

Durch die vollinhaltliche Abweisung der Beschwerde brauchen die in der Berufungsvorentscheidung und die durch die

vollinhaltliche Abweisung der Berufung im Bescheid erster Instanz ausgesprochene Entstehung der Einfuhrzollschuld,

die Art und Höhe der Abgaben und die in den dem Bescheid angeschlossenen Berechnungsblättern angeführten

Bemessungsgrundlagen (§ 198 Abs. 2 BAO) nicht wiederholt zu werden.
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